
Gesetze

§46
(1) Die Fachorgane der Räte werden individuell geleitet, so

weit keine Ausnahmen vorgesehen sind.
(2) Die Leiter der Fachorgane sind vom Rat zu berufen und 

bedürfen der Bestätigung durch die Volksvertretung. Sie können 
vom Rat abberufen werden. Die Abberufung ist vor der Volks
vertretung zu begründen und bedarf ihrer Bestätigung.

(3) Die Leiter der Fachorgane sind für deren Arbeit dem Rat 
verantwortlich. Sie sind im Rahmen des § 44 Abs. 2 dem Leiter 
des zuständigen Fachorgans des höheren Rates beziehungsweise 
dem Leiter des fachlich zuständigen zentralen staatlichen Organs 
rechenschaftspflichtig.

§47
(1) Die Anordnungen der Mitglieder des Ministerrats sind in 

ihrem Fachbereich für die Fachorgane der örtlichen Räte ver
bindlich.

(2) Die Leiter der Fachorgane der Räte sind berechtigt, den 
Leitern der unterstellten Fachorgane Weisungen zu erteilen.

(3) Die Leiter der Fachorgane der Räte haben dem für ihr 
Aufgabengebiet zuständigen Mitglied des Rates alle wichtigen 
Maßnahmen und Weisungen der zuständigen Fachorgane der 
höheren Räte und der fachlich zuständigen zentralen staatlichen 
Organe unverzüglich mitzuteilen.

(4) Die Räte haben das Recht, gegen Weisungen übergeord
neter Fachorgane Einspruch zu erheben. Der Einspruch ist bei 
dem Rat einzulegen, dessen Fachorgan die Weisung erlassen hat. 
Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

(5) Die Leiter der Fachorgane der Räte sind verpflichtet, bei 
Beschlüssen der unteren Räte, die gegen Gesetze, Verordnungen 
und andere für diese verbindliche Bestimmungen verstoßen, bei 
ihrem Rat die Aufhebung der Beschlüsse zu beantragen.

Vierter Teil

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n

§48
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestim

mungen erlassen der „Ständige Ausschuß für die örtlichen Volks
vertretungen“ beziehungsweise der Ministerrat.
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